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Vorab per Fax: XXX			Comment by Henriette Schuberth: anpassen


Ort, Datum	Comment by Henriette Schuberth: anpassen

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

-Antragsteller-
XXXXXX	Comment by Henriette Schuberth: vollständiger Name der Erziehungsberechtigten, inkl Adresse 

g e g e n

das Landesamt für Schule und Bildung 	Comment by Henriette Schuberth: Standort XXX (Leipzig/DD/…)

-Antragsgegner-

wegen: Verletzung der allg. Schulpflicht meines Sohn/Tochter XXXX	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen

Ich beantrage wegen der Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung – im Wege der einstweiligen Anordnung wie folgt zu erkennen:

1. Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet einen Schulplatz an einer öffentlichen Schule zuzuweisen bis zur Entscheidung in der Hauptsache.

1. Dem Antragsteller wird Prozesskostenhilfe bewilligt. 	Comment by Henriette Schuberth: wenn einschlägig 

B e g r ü n d u n g:

I.
Ich bin als Antragstellerin aus XXX mit meinem minderjährigen Sohn / Tochter mit einem (Aufenthaltsgestattung/Duldung/AE) in Deutschland lebend. 	Comment by Henriette Schuberth: anpassen
(Land)	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen	Comment by Henriette Schuberth: was einschlägig ist
Glaubhaftmachung: Geburtsurkunde, Nachweis über Personensorge, Aufenthaltstitel	Comment by Henriette Schuberth: anzupassen
Mein Ziel ist es, mit gerichtlicher Hilfe durch das Eilverfahren die allgemeine Schulpflicht meines minderjährigen Kindes durchzusetzen, da es auf unbestimmte Zeit in seinen Rechten verletzt wird. Sollte das Gericht für dieses Rechtsschutzziel eine anderweitige Formulierung des Antrages für sachdienlich halten, bin ich mit einer Änderung einverstanden.
Wir leben in der Flüchtlingsunterkunft XXXX wo wir auch seit dem xxxx amtlich gemeldet sind. 	Comment by Henriette Schuberth: Name, Adresse	Comment by Henriette Schuberth: Anpassen, Datum
Am xxx erfolgte die Anmeldung zur Beschulung beim LaSuB XXX und uns wurde per Email vom xxxx vom Antragsgegner bestätigt, dass mein schulpflichtiges Kind auf eine Warteliste gesetzt worden sei. 	Comment by Henriette Schuberth: Datum	Comment by Henriette Schuberth: Standort einfügen	Comment by Henriette Schuberth: wenn Bestätigung vorhanden, anpassen
Am xxxx stellte ich eine Vollmacht für das BBZ- Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant*innen aus und bevollmächtigte den dort arbeitenden Sozialarbeiter xxxx einen Antrag auf Beschulung unter Fristsetzung bis zum xxx beim Antragsgegner zu stellen.	Comment by Henriette Schuberth: Wenn jemand anderes mit Vollmacht Antrag auf Beschulung gestellt hat, hier erwähnen	Comment by Henriette Schuberth: Optional und anzupassen
(Am xxxx antwortete der Antragsgegner, dass der Antrag bearbeitet würde und teilte am xxx telefonisch per Email mit, dass nicht absehbar sein, wann das Kind beschult werden könne und weiterhin auf einer Warteliste stünde.)	Comment by Henriette Schuberth: Optional und anzupassen
Zur Glaubhaftmachung sende ich Ihnen sämtliche Korrespondenzen und Nachweise in der Anlage zu.	Comment by Henriette Schuberth: Antrag Beschulung, ggf. Eingangsbestätigung, Ablehnung, Hinweis auf Warteliste
Da sich mein Kind in ____ aufhält und auch in _____seit dem xxxx polizeilich gemeldet ist, wird er durch die andauernde Nichtbeschulung auf unbestimmte Zeit in seinen/ihren Rechten verletzt. Daher ist ihm/ihr ohne weiteren Verzug antragsgemäß ein Schulplatz zu gewähren.	Comment by Henriette Schuberth: Ort	Comment by Henriette Schuberth: Ort	Comment by Henriette Schuberth: anpassen	Comment by Henriette Schuberth: entsprechend anpassen	Comment by Henriette Schuberth: anpassen
Mein Kind ist gemäß § 26 Abs. 1 SächsSchulG iVm § 27 Abs. 1 SächsSchulG schulpflichtig. Er ging in xxxx xxx Jahre zur Schule und er hat daher die allgemeine Schulpflicht von 9 Jahren im Sinne des 28 Abs. 2 SächsSchulG noch nicht erfüllt und hat ein Recht auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage, siehe § 1 Abs. 2 SächsSchulG. Dieses Recht ist in Art. 28 der UN-Kinderrechtskonvention verankert.	Comment by Henriette Schuberth: Land	Comment by Henriette Schuberth: Anzahl der Jahre der bisherigen Beschulung	Comment by Henriette Schuberth: Anpassen, Name der Schule
[bookmark: _Hlk193095341]Folglich steht dem Minderjährigen ein Platz für den Besuch Schule zu. Denn gem. der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten muss Schule „für die Kinder von Zuwanderern aller Altersstufen und aller Herkünfte Einstiegsmöglichkeiten in das Bildungssystem schaffen, die vorausgegangene Bildung nicht entwerten, sondern fortführen und die künftige Bildung nicht einschränken, sondern „den Fähigkeiten und Neigungen entsprechend“ in vollem Maße ermöglichen.“

Zudem befindet sich das minderjährige Kind in einem Alter, in dem die Vermittlung sozialer Kompetenzen im Rahmen eines regelmäßigen Schulbesuchs entscheidend für die weitere Entwicklung ist. Dem erhöhten Integrationsbedarf, insbesondere bei Flüchtlingskindern im Hinblick auf die mangelnden Kenntnisse der deutschen Sprache muss unter dringender Beachtung des Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 und 3 GG wie bei jedem anderen Kind auch umgehend und ohne weitere Verzögerung Rechnung getragen werden.
II.
Ich bin als Antragstellerin nach meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen außerstande, die Kosten des Verfahrens aufzubringen, da ich Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II beziehe. Einzusetzendes Einkommen ist bei mir nicht hinreichend vorhanden, so dass ich nicht durch monatliche Raten zu den Kosten beitragen kann.	Comment by Henriette Schuberth: Wenn einschlägig
Der Antrag hat hinreichende Aussicht auf Erfolg und ist auch nicht mutwillig. Hierzu wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.
Sofern das Gericht weiteren Vortrag oder Glaubhaftmachung für erforderlich hält, wird höflich um einen richterlichen Hinweis gebeten.

Hochachtungsvoll	Comment by Henriette Schuberth: Unterschrift




